
Rechnungs-/Quittungsempfänger: 
 

Name:   Kanu-Club Sömmerda e.V.  
Anschrift:    Riedtorstraße / Bootshaus 
PLZ, Ort:   99610 Sömmerda 
E-Mail:         _______________________________   Telefon: 03634 - 622482 
   Telefax: 03634 – 612913 
   http//www.kc-soemmerda.de 
   post@kc-soemmerda.de 
 

 
 
Rechnung/Quittung Sömmerda, ___________ 
 

Bezeichnung Preis/Einheit Anzahl Summe 

Fahrtstrecke mit Schlauchboot 

Straußfurt – Sömmerda ca. 2,5 Std. – 6er Schlauchboot 70,00 €  € 

Straußfurt – Sömmerda ca. 2,5 Std. – 8er Schlauchboot 80,00 €  € 

Straußfurt – Sömmerda ca. 2,5 Std. – 10er Schlauchboot 100,00 €  € 

Wundersleben – Sömmerda ca. 1,5 Std. – 6er Schlauchboot 60,00 €  € 

Wundersleben – Sömmerda ca. 1,5 Std. – 8er Schlauchboot 70,00 €  € 

Wundersleben – Sömmerda ca. 1,5 Std. – 10er Schlauchboot 85,00 €  € 

Schallenburg – Sömmerda ca. 1,0 Std. – 6er Schlauchboot 50,00 €   € 

Schallenburg – Sömmerda ca. 1,0 Std. – 8er Schlauchboot 60,00 €  € 

Schallenburg – Sömmerda ca. 1,0 Std. – 10er Schlauchboot 75,00 €  € 

Kanalnutzung 

Ab 18 Jahre pro Person 12,00 €  € 

Bis 17 Jahre pro Person 10,00 €  € 

    

    

Geländenutzung in kl. Bratwurstrost 

Bis 15 Personen 25,00 €  € 

16 - 20 Personen 40,00 €  € 

Jede weitere Personen 1,00 €  € 

Geländenutzung in kl. Bratwurstrost u. Sommerküche 

Bis 15 Personen 50,00 €  € 

16 - 20 Personen 80,00 €  € 

Jede weitere Personen 2,00 €  € 

Parken ohne Übernachtung 6,00 €  € 

Strom 5,00 €  € 

Summe  € 

 
 
 Betrag dankend erhalten. 
 Betrag wird bis zum ______________ überwiesen. 
 Allgemeine Mietbedingungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
    
Unterschrift Unterschrift  
Nutzer  Kanu-Club Sömmerda 

mailto:post@kc-soemmerda.de


 

Mietbedingungen 

1. Das Angebot ist freibleibend. Wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass alles jederzeit zur Verfügung bereitsteht. Zu 
Spitzenzeiten, insbesondere von Mai bis August, empfiehlt sich eine Reservierung. Wer Wartezeiten vermeiden will, vereinbart einen 
Abholtermin. 

2. Solange keine Mietgebühr bezahlt ist, ist die Reservierung nicht verbindlich. 

3. Nach Absprache kann die Abholung auch vor dem Benutzungszeitraum erfolgen, die Rückgabe auch einen Tag später – ohne 
zusätzliche Berechnung. 

4. Mit der Abholung wird der Mietpreis fällig. Eine Kaution erheben wir bei Identitätsnachweis (Ausweis, Führerschein) nicht. 

5. Bei Abholung müssen Mieter und Vermieter einen Vertrag unterschreiben, in dem alle Mietgegenstände aufgelistet sind. Der 
Mieter hat sich davon überzeugt, dass die Mietgegenstände für sein Vorhaben geeignet sind. 

6. Im Mietvertrag verpflichtet sich der Mieter, jegliche Haftung für die Mietsachen zu übernehmen, die sich z.B. aus Benutzung, 
Transport und eventueller Weitergabe an Dritte ergeben. Außerdem verpflichtet er sich, dass die im Vertrag aufgelisteten 
Gegenstände zum vereinbarten Termin und im einwandfreien Zustand zurückgegeben werden. Der Mieter hat jede Beschädigung 
bei Rückgabe unaufgefordert aufzuzeigen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Sachen nicht gegen Verlust oder 
Beschädigung versichert sind und dass eine Haftpflichtversicherung im Regelfall nicht für einen Schaden an gemieteten 
Gegenständen aufkommt. 

7. Jeder freut sich über ein sauberes Boot. Nach dem Paddeln sollte eine Reinigung der Gegenstände stattfinden, am besten noch 
am Gewässer. 

8. Unter keinen Umständen darf man bei Luftbooten Wasser in die Kammern pumpen. Vor jedem Aufblasvorgang ist alles Wasser 
aus Pumpe und Schlauch zu entfernen. Beim Zusammenlegen sollte das Boot trocken sein. 

9. Manche Beschädigungen sind nicht sofort erkennbar. Der Vermieter ist berechtigt, Reparaturen, Reinigungen und 
Ersatzansprüche dem Mieter bis zu 4 Monaten nach erfolgter Rückgabe in Rechnung zu stellen, selbst dann, wenn bei der 
Rückgabe noch nichts beanstandet wurde. 

10. Die Unwirksamkeit einzelner Punkte begründet nicht die Unwirksamkeit des Mietvertrages im ganzen. 

 
 


